
Lausanne, 14. November 2022

Medienmitteilung des Bundesgerichts

Urteil vom 17. Oktober 2022 (9C_466/2021)

KiTa-Subventionen des Arbeitgebers sind AHV-beitragspflichtig

Vom Arbeitgeber zu Gunsten von Mitarbeitenden geleistete Subventionen an die Kin-
derbetreuung  in  einer  betriebseigenen  oder  angeschlossenen  Kindertagesstätte
(KiTa)  sind AHV-beitragspflichtig.  KiTa-Subventionen können nicht  als  Familienzu-
lagen gelten,  die  von der  AHV-Beitragspflicht  ausgenommen wären.  Das  Bundes-
gericht  heisst  eine  Beschwerde  in  Bezug  auf  die  vom  Universitätsspital  Basel
geleisteten KiTa-Subventionen gut. 

Das Universitätsspital  Basel  (USB) betreibt  eine eigene KiTa.  Spitalmitarbeitende,  die
dieses Betreuungsangebot oder das einer anderen angeschlossenen KiTa in Anspruch
nehmen, haben die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung durch das USB für die
Betreuungskosten. Ausgerichtet wird der Betrag vom USB nicht an die Eltern, sondern
direkt an die KiTa. Die Ausgleichskasse Arbeitgeber Basel kam 2019 zum Schluss, dass
auf  die  Subventionen  des  USB bisher  fälschlicherweise  keine  AHV-Beiträge  erhoben
worden seien. Das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt stellte auf Beschwerde des
USB 2021 fest, dass die KiTa-Subventionen von der AHV-Beitragspflicht ausgenommen
seien;  die  KiTa-Subventionen  seien  als  Familienzulagen  zu  betrachten,  die  gemäss
Artikel 6 der AHV-Verordnung beitragsbefreit seien. 

Das  Bundesgericht  heisst  die  dagegen  erhobene  Beschwerde  des  Bundesamtes  für
Sozialversicherungen  gut.  Damit  Zuwendungen  des  Arbeitgebers  an  seine  Arbeit-
nehmenden von der AHV-Beitragspflicht ausgenommen werden können, bedarf es einer
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besonderen  rechtlichen  Grundlage.  Eine  Auslegung  ergibt,  dass  es  sich  bei  KiTa-
Subventionen  entgegen  der  Auffassung  des  Sozialversicherungsgerichts  Basel-Stadt
nicht  um Familienzulagen im Sinne der AHV-Verordnung handelt.  Als Familienzulagen
gelten insbesondere Haushaltszulagen, die feste, von der Höhe des Lohnes unabhän-
gige Leistungen darstellen, die für alle anspruchsberechtigten Angestellten gleich hoch
ausfallen müssen.  Die KiTa-Subventionen des USB werden indessen nur  zu Gunsten
von Mitarbeitenden ausgerichtet, deren Nettohaushaltseinkommen einen gewissen Be-
trag nicht übersteigt. Bei den Familienzulagen kennt dagegen kein einziger Kanton eine
an das Haushaltseinkommen gebundene Lösung. Im konkreten Fall kommt hinzu, dass
Eltern  selbst  dann nicht  automatisch von den KiTa-Subventionen des USB profitieren
können, wenn ihr Einkommen unter dem Grenzbetrag liegt; vielmehr erfolgt jeweils eine
Bedürfnisabklärung  im  Einzelfall.  Schliesslich  haben  KiTa-Subventionen  zwar  ebenso
wie  Familienzulagen  die  finanzielle  Entlastung  der  Eltern  zum  Ziel.  Allerdings  ist  zu
beachten, dass die KiTa-Subventionen auch einen Anreiz bei der Personalrekrutierung
und -erhaltung darstellen und damit über einen rein sozialen Zweck hinausgehen.

Kontakt: Peter Josi, Medienbeauftragter
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-Mail: presse@bger.ch

Hinweis: Die Medienmitteilung dient zur Information der Öffentlichkeit und der Medien. Die 
verwendeten Formulierungen können vom Wortlaut des Urteils abweichen; für die Recht-
sprechung ist einzig das schriftliche Urteil massgebend. 

Das Urteil ist ab 14. November 2022 um 13:00 Uhr auf www.bger.ch   abrufbar: Recht-
sprechung > Rechtsprechung (gratis) > Weitere Urteile ab 2000 > 9C_466/2021   eingeben.
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